
 

 

Statuten des Vereines 

UNION Tennisclub Zwettl 
 

§1  
Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

Der Verein führt den Namen „UNION Tennisclub Zwettl“ (kurz: „UTC Zwettl“). Er hat 
seinen Sitz in 3910 Zwettl und erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet des gesam-
ten Waldviertels. 

Der Verein ist Mitglied der SPORTUNION Niederösterreich und erkennt deren Sta-
tuten an. 

§2 
Zweck 

Der Verein bezweckt die ausschließliche und unmittelbare Förderung der körperli-
chen und geistigen Leistungsfähigkeit seiner Mitglieder durch Pflege des Ten-
nissportes und ist nicht auf Erzielung eines finanziellen Gewinnes gerichtet. Dabei 
bekennt sich der Verein zu den Werten des Christentums, zur österreichischen 
Kulturpflege sowie zur Völkerverständigung durch Sport und fordert die damit ver-
bundene Meinungs- und Charakterbildung seiner Mitglieder. In unserer Arbeit le-
gen wir Wert auf die Gleichbehandlung und Wertschätzung aller Menschen. 

Er ist ein überparteilicher, gemeinnütziger und nicht auf Gewinn ausgerichteter 
Verein. 

§3 
Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

Der Vereinszweck soll durch die nachstehend angeführten ideellen und materiel-
len Mittel erreicht werden. 

Als ideelle Mittel dienen: 

a) Pflege des Tennissportes für alle Altersstufen; 
b) Abhaltung von Sportfesten, Wettbewerben und Meisterschaften; 
c) Veranstaltung von Versammlungen, kulturellen Veranstaltungen, Vorträgen, 

Kursen, Tagungen und Beschaffung geeigneter Bildungsmittel; 
d) Erstellung, Gestaltung und Betreiben einer vereinseigenen Website sowie 

anderer elektronischer Medien aller Art; 
e) Herausgabe von Publikationen fachlicher und allgemeiner Art, insbeson-

dere regelmäßiger Newsletter, sowie anderer Informationsmaterialien und 
Medienprodukten; 

f) Betrieb und Führung von Sportanlagen und einer Selbstbedienungskantine; 
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g) sowie weitere notwendige Maßnahmen, die der Erreichung des Vereinszwe-
ckes dienlich sind. 

Die erforderlichen finanziellen und materiellen Mittel sollen aufgebracht werden 
durch: 

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge; 
b) allfällige Einnahmen von sportlichen und anderen Veranstaltungen; 
c) Subventionen und Förderungen aus öffentlichen Mitteln;  
d) Erwerb, Errichtung, Ausgestaltung und Betrieb von Turn- und Sportstatten 

sowie Vereinslokalitäten; 
e) Führung einer Selbstbedienungskantine, deren allfälliger Gewinn wieder 

den Zwecken des Vereines zugeführt wird,  
f) Einnahmen aus dem Betrieb von Sportstätten; 
g) Einnahmen aus Werbung und von Sponsoren; 
h) Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse sowie sonstige Zuwendungen; 

 
Die Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für die begünstigten Zwecke verwen-
det werden. Dies gilt auch für Zufallsgewinne. Gesammelte Spendenmittel dürfen 
ausschließlich für die im Zweck genannten Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder des Vereins dürfen keine Gewinnanteile und außerhalb des Vereins-
zweckes bzw. ohne entsprechende Gegenleistung in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der keine sonstigen Zuwendungen bzw. Vermögensvorteile aus Mitteln des Vereins 
erhalten. 

Der Verein hat seine Aufgaben nach den Kriterien der Gemeinnützigkeit, der Wirt-
schaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit zu erfüllen und seine Mittel entsprechend 
einzusetzen. 

 

§ 4 
Arten der Mitgliedschaft 

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Eh-
renmitglieder. 

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.  

Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch 
finanzielle Förderungen unterstützen. 

Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den 
Verein ernannt werden. 
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§5 
Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede Person jeden Geschlechtes werden, die sich zu einem freien, 
unabhängigen und demokratischen Österreich bekennt. 

Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entschei-
det der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verwei-
gert werden. 

Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Ge-
neralversammlung. 

§6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch freiwilligen Austritt, durch Strei-
chung und durch Ausschluss. 

Der Austritt kann jederzeit erfolgen. Er muss dem Vorstand spätestens vier Wo-
chen vor Ablauf des Mitgliedschaftsjahres schriftlich mitgeteilt werden.Die Strei-
chung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses trotz dreimali-
ger Mahnung länger als ein Jahr mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rück-
stand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge 
bleibt hievon unberührt. 

Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand mit einfacher 
Stimmmehrheit auch ohne vorherige Ermahnung wegen grober Verletzung der Mit-
gliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden.. Gegen den 
Ausschluss steht dem betroffenen Mitglied innerhalb von 30 Tagen das Recht der 
Berufung beim Schiedsgericht zu. 

Im Falle eines Austrittes bzw. eines Ausschlusses bleibt die Verpflichtung zur Zah-
lung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge hiervon unberührt und erfolgt keine 
Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge und Gebühren. 

Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus denselben Gründen wie bei ei-
nem Ausschluss eines Mitgliedes von der Generalversammlung über Antrag des 
Vorstandes beschlossen werden. 

§7 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzuneh-
men und Einrichtungen des Vereines zu den jeweils vom Vorstand festgelegten Be-
dingungen zu beanspruchen.  
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Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahl-
recht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern und den Ehrenmitgliedern zu.  

Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer 
Generalversammlung verlangen. 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu för-
dern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines 
Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der 
Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zah-
lung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversamm-
lung beschlossenen Höhe und die außerordentlichen Mitglieder sind zur Zahlung 
der mit dem Vorstand vereinbarten Beitragssumme verpflichtet. 

§8 
Vereinsorgane 

Organe des Vereines sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 
11 bis 13), die Ausschüsse (§ 14 und 15), die Rechnungsprüfenden (§ 16) und das 
Schiedsgericht (§ 17). 

Eine vom Vorstand zu beschließende Geschäftsordnung kann die Tätigkeit der ein-
zelnen Organe sowie nicht naher in den Statuten erläuterte interne Funktionen und 
Zeichnungsberechtigungen regeln. 

§9 
Die Generalversammlung 

Die ordentliche Generalversammlung ist die Mitgliederversammlung gemäß Ver-
einsgesetz 2002 und findet alle zwei Jahre statt. Eine außerordentliche Generalver-
sammlung muss einberufen werden auf Beschluss des Vorstandes oder wenn es 
ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder oder die Rechnungsprüfenden schriftlich 
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangen.  

Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversamm-
lungen sind alle Mitglieder mindestens 14 Tage vor dem Termin schriftlich oder per 
E-Mail (an die vom Mitglied dem Vereinsvorstand bekanntgegebene E-Mail-Ad-
resse) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe 
der Tagesordnung zu erfolgen. 

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Vorstand. Antrage zur 
Tagesordnung der Generalversammlung sind mindestens sieben Tage vor dem Ter-
min der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. 

Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung ei-
ner außerordentlichen Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung ge-
fasst werden. 
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Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmbe-
rechtigt sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme (Personen unter 16 Jahren können durch einen gesetzlichen Vertreter ver-
treten werden). 

Die Generalversammlung ist ohne Rucksicht auf die Anzahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig. 

Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in 
der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen das Statut des 
Vereines geändert werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von 
zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei beabsichtigter Änderung der 
Statuten ist deren wesentlicher geänderter Inhalt anzugeben. Bei Statutenände-
rungen ist außerdem die Zustimmung der SPORTUNION Niederösterreich, erfor-
derlich. 

Die Abstimmung hat offen mit Handzeichen zu erfolgen, sofern die Mehrheit der in 
der Generalversammlung anwesenden Mitglieder nicht eine geheime Abstimmung 
beschließt. 

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt die Obfrau/der Obmann, bei de-
ren/dessen Verhinderung die stellvertretende Obfrau/der stellvertretende Ob-
mann. Wenn auch diese/dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwe-
sende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

§ 10 
Aufgabenkreis der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des 
Rechnungsabschlusses der amtsführenden Funktionare; 

b) Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfenden; 
c) Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfenden; 
d) Entlastung des Vorstandes; 
e) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für or-

dentliche Mitglieder; 
f) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 
g) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung 

des Vereines;  
h) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung ste-

hende Fragen;  
i) Entscheidungen über Berufungen gegen Mitgliedsausschlüsse. 
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§ 11 
Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus  

1. der Obfrau/dem Obmann, der stellvertretenden Obfrau/dem stellvertreten-
den Obmann,  

2. der Schriftführerin/dem Schriftführer, der stellvertretenden Schriftführe-
rin/dem stellvertretenden Schriftführer,  

3. der Kassiererin/dem Kassier, der stellvertretenden Kassiererin/dem stellver-
tretenden Kassier sowie  

4.  den Ausschüssen vorsitzende Personen.  

Der Vorstand wird von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit 
der anwesenden Mitglieder gewählt. Die Wahl hat für jede Funktion einzeln mit 
Handzeichen zu erfolgen, sofern die Mehrheit der in der Generalversammlung an-
wesenden Mitglieder nicht eine geheime Wahl mit Stimmzettel beschließt. 

Der Vorstand, hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine 
Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Ge-
nehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. 

Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf 
unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jede Rechungsprüferin/jeder Rechnungsprü-
fer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum 
Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen. Sollten auch die Rechnungs-
prüfenden handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsitu-
ation erkennt, unverzüglich die Bestellung einer Kuratorin/eines Kurators beim zu-
ständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche General-
versammlung einzuberufen hat. 

Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Auf jeden Fall wahrt sie bis 
zur Wahl eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wie-
der wählbar. 

Der Vorstand wird von der Obfrau/vom Obmann, in dessen Verhinderung von der 
stellvertretenden Obfrau/vom stellvertretenden Obmann-, schriftlich oder münd-
lich einberufen. Ist auch diese/dieser auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, 
darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. Darüber hinaus ist 
eine Sitzung jedenfalls immer dann einzuberufen, wenn es zwei Vorstandsmitglie-
der verlangen. 

Der Vorstand kann seine Sitzungen nicht nur physisch, sondern auch analog § 2 
VirtGesG virtuell oder analog § 4 VirtGesG in hybrider Form abhalten. Über die 
Form der Abhaltung der jeweiligen Sitzung entscheidet die Obfrau/der Obmann, 
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bei Verhinderung die stellvertretende Obfrau/der stellvertretende Obmann. Nä-
here Bestimmungen zum Ablauf, den organisatorischen und technischen Voraus-
setzungen einer virtuellen oder hybriden Vorstandssitzung können in einer vom 
Vorstand zu beschließenden Geschäftsordnung geregelt werden. Andernfalls sind 
sie im Zuge der Einberufung der Vorstandssitzung durch das einberufende Organ 
anzugeben. Individuelle Verbindungsprobleme einzelner Teilnehmer bilden jeden-
falls keine Grundlage für die Anfechtung eines in einer virtuellen oder hybriden Vor-
standssitzung gefassten Beschlusses. Im Übrigen gelten die Bestimmungen über 
die physische Vorstandssitzung sinngemäß. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden 
und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist. Der Vorstand fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der/des Vorsitzenden.  

Schriftliche Beschlussfassungen des Vorstandes im Umlaufwege sind ebenfalls 
zulässig. 

Der Vorstand kann zu seinen Beratungen oder Sitzungen jederzeit andere Personen 
hinzuziehen. Diese haben aber kein Stimmrecht im Vorstand.Den Vorsitz führt die 
Obfrau/der Obmann, bei dessen Verhinderung die stellvertretende Obfrau/der 
stellvertretende Obmann. Wenn auch diese Person verhindert ist, so führt das an 
Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vor-
standsmitgliedes durch Enthebung und Rücktritt.  

Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne sei-
ner Mitglieder entheben. Dafür bedarf es aber einer Zweidrittel-Mehrheit in einer 
diesbezüglich einberufenen Generalversammlung. Die Enthebung tritt mit Bestel-
lung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft. 

Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 
Rucktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vor-
standes an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl 
bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.  

§12 
Aufgabenkreis des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Er ist das “Leitungsorgan® im Sinne 
des Vereinsgesetztes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Sta-
tuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich 
fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 
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a) Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschafts-
berichtes und des Rechnungsabschlusses; 

b) Vorbereitung der Generalversammlung; 
c) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversamm-

lungen; 
d) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsge-

barung und den geprüften Rechnungsabschluss; 
e) Verwaltung des Vereinsvermögens; 
f) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern; 
g) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines;  
h) Abschluss und Auflösung von Verträgen aller Art, insbesondere Sponsoren-

verträge; 
i) Organisation und Vermarktung von Sportveranstaltungen samt Festlegung 

entsprechender Turnier-, Teilnahme- und Wettkampfordnungen bzw. Teil-
nahmegebühren; 

j) Festlegung der Sportanlagenbenutzungsgebühren sowie die Verkaufspreise 
der Selbstbedienungskantine; 

k) Erarbeitung eines Vorschlages im Falle von beabsichtigten Änderungen der 
Beitritts- und Mitgliedsbeiträge für die Generalversammlung;  

l) Erfüllung der Aufgaben im Sinne von § 3; 

§13 
Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

Die Obfrau/der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereines, sofern diese 
nicht anderen Organen vorbehalten sind. Die stellvertretende Obfrau/der stellver-
tretende Obmann unterstützt die Obfrau/den Obmann bei der Führung der Ver-
einsgeschäfte.  

Der Obfrau/dem Obmann obliegt die Vertretung des Vereines, insbesondere nach 
außen, gegenüber Behörden und dritten Personen.  

Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten 
bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von der Obfrau/vom Obmann bzw. 
im Falle ihrer/seiner Verhinderung von der stellvertretenden Obfrau/dem stellver-
tretenden Obmann erteilt werden. 

Die Obfrau/der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vor-
stand. Bei Gefahr im Verzug ist sie/er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in 
den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter 
eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch 
der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 
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Die Schriftführerin/der Schriftführer hat die Obfrau/den Obmann bei der Führung 
der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihr/ihm obliegt die Führung der Protokolle 
der Generalversammlung und der Vorstandssitzungen.  

Die Kassiererin/der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines 
verantwortlich.  

Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere 
den Verein verpflichtende Urkunden, sind vom Obmann und vom Schriftführer, so-
fern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom Obmann und vom Kassier ge-
meinsam zu unterfertigen. 

Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle der Funktionäre ihre Stellvertreten-
den. Die genauen Aufgabengebiete der Vorstandsmitglieder können in der Ge-
schäftsordnung geregelt werden. 

§ 14 
Ausschüsse 

Mit dem Ziel einer breiten Einbindung weiterer Vereinsmitglieder in Vorstandsent-
scheidungen werden folgende Ausschüsse gebildet: 

• Bau- und Technikausschuss, 
• Gastroausschuss und  
• Sportausschuss.  

Die Vorsitzenden dieser Ausschüsse sind Mitglieder des Vorstandes und werden 
von der Generalversammlung gewählt. In Vorstandssitzungen können die Vorsit-
zenden bei Verhinderung von einem anderen Ausschussmitglied vertreten werden. 

Die Ausschussmitglieder werden von der Obfrau/dem Obmann im Einvernehmen 
mit den ausschussvorsitzenden Personen ernannt. Sie können ihre Tätigkeit jeder-
zeit auf eigenen Wunsch beenden oder von der Obfrau/dem Obmann auch ohne 
Nennung von Gründen enthoben werden. 

Die genauen Aufgabengebiete der Ausschüsse können in einer Geschäftsordnung 
geregelt werden.  

§ 15 
Jugendausschuss 

Der Jugendausschuss ist ein Gremium, das insbesondere die Interessen des Ver-
einsnachwuchses vertreten soll.  

Den Vorsitz im Jugendausschuss führt eine Doppelspitze, bestehend aus einem 
Mädchen und einem Jungen. Die beiden Personen sind ebenfalls Mitglieder des 
Vorstands und haben dort eine gemeinsame Stimme.  
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Gewählt wird die Doppelspitze spätestens vier Wochen nach der ordentlichen Ge-
neralversammlung. Wahlberechtigt und wählbar sind Vereinsmitglieder, die zu die-
sem Zeitpunkt beim Landesverband für den UTC Zwettl gemeldet sind, das 13. Le-
bensjahr vollendet und das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.  

Die Wahl leitet die stellvertretende Obfrau/der stellvertretende Obmann; sie kann 
in physischer, virtueller oder hybrider Form durchgeführt werden.  

Das genaue Aufgabengebiet des Jugendausschusses kann in einer Geschäftsord-
nung geregelt werden. 

 
§16 

Die Rechnungsprüfenden 
Die zwei Rechnungsprüfenden werden von der Generalversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfenden 
dürfen dem Vorstand — nicht angehören, da dessen Tätigkeit Gegenstand der Prü-
fung ist. 

Den Rechnungsprüfenden obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Über-
prüfung des Rechnungsabschlusses und die statutengemäße Verwendung der fi-
nanziellen Mittel. Sie haben dem Vorstand und der Generalversammlung über das 
Ergebnis der Überprüfung zu berichten. 

 Die Funktion einer/eines Rechnungsprüfenden erlischt durch Tod, Ablauf der 
Funktionsperiode, Enthebung oder Rücktritt.Die Generalversammlung kann jeder-
zeit die Rechnungsprüfenden entheben. Dafür bedarf es aber einer Zweidrittel-
Mehrheit in einer diesbezüglich einberufenen Generalversammlung. 

§ 17 
Das Schiedsgericht 

In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet das 
Schiedsgericht. Es ist eine “Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgeset-
zes 2002. Ein Schiedsgericht nach den §§ 577 ZPO kann eingerichtet werden. 

Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern zusam-
men. 

Es wird derart gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von 14 Tagen dem Vorstand 
zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen mit Stimmen-
mehrheit eine fünfte Person zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. 
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Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner Mit-
glieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und 
Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 

§ 18 
Datenschutz 

Die Bestimmung über den Datenschutz sind streng einzuhalten. Jedes Mitglied gibt 
durch seinen Beitritt die unwiderrufliche Zustimmung, dass seine personenbezo-
genen Daten, insbesondere Vor- und Familienname, Anschrift, Geburtsdatum (so-
fern dies für die Art der Mitgliedschaft von Relevanz ist) Eintrittsdatum,  , Funktion 
im Verein und im Landes- oder Bundesverband, seine für das Vereinswesen Be-
deutung habende Ausbildung, seine sportlichen Erfolge und seine fachliche und 
organisatorische Ausbildung mittels Datenverarbeitung erfasst werden.. 

Aufgrund der Mitgliedschaft zum Verein nehmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass 
der Verein zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen aus der Mitglied-
schaft nach Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. zur Er-
füllung dem Verein obliegender rechtlicher Verpflichtungen oder berechtigten In-
teressen von diesem bzw. zur Wahrung öffentlicher oder im Mitglied gelegenen le-
benswichtigen Interessen berechtigt ist, ihre personenbezogenen Daten  zum Zwe-
cke der Generalverwaltung samt Teilnahme an Veranstaltungen und Wettkämpfen 
und Ergebnismanagement mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren zu verar-
beiten, sohin u.a. zu erfassen, zu speichern, zu verwenden, Dritten (vor allem über-
geordneten Sportorganisationen und -verbänden oder Fördergebern) bereitzustel-
len bzw. zu übermitteln. 

Den Mitgliedern wird auf dem Beitrittsformular eine Information nach Art. 13 
DSGVO übermittelt. 

Weiters stimmen die Mitglieder einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentli-
chung, Verbreitung, Vervielfältigung, Verwendung und Verwertung der von diesen 
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft, bspw. bei Teilnahme an Vereinsveranstaltungen 
(worunter auch Turniere und Meisterschaften samt Vor-, Nachbereitungs- und Rei-
sezeit zu verstehen sind) hergestellten Fotografien bzw. Bilddokumenten, welcher 
Art auch immer, durch den Verein oder die jeweilige Fotografin bzw. Fotografen zu 
und übertragen in diesem Umfang die dem jeweiligen Mitglied zustehenden dies-
bezüglichen (Verwertungs-) Rechte unentgeltlich an den Verein bzw. der jeweiligen 
Fotografin bzw. Fotografen dieser Bilder. Diese Zustimmung gilt insbesondere auch 
für die Verwertung und Verwendung dieser Fotos für (auch kommerzielle) Werbe-
zwecke des Vereins und/oder seiner Zweig- und/oder Mitgliedsvereine und/oder 
seiner übergeordneten Vereine und/oder seiner Dachverbände und/oder seiner 
Sponsoren oder Förderern, welcher Art auch immer, bspw. auf der vereinseigenen 
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Website, veröffentlichten Medienberichten, Werbeeinschaltungen oder Fanarti-
keln. Das Mitglied hat im Falle der Nichtzustimmung den Vorstand schriftlich zu 
informieren. 

Weiters stimmen die Mitglieder unentgeltlich ihrer namentlichen Nennung als Mit-
glieder des Vereins auf vereinseigenen Websites sowie in veröffentlichten Medien-
berichten, Werbeeinschaltungen oder Fanartikeln des Vereins oder seiner unter-
stützenden oder vertraglichen Mitglieder oder sonstiger Vereinssponsoren zu. Das 
Mitglied hat im Falle der Nichtzustimmung den Vorstand schriftlich zu informieren. 

Informationen an die Mitglieder, welcher Art auch immer, können vom Vorstand per 
Post oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene E-Mail-
Adresse) oder mittels schriftlichen Aushangs im Vereinsbüro oder mittels Veröf-
fentlichung auf der vereinseigenen Website oder im vereinseigenen Mitteilungs-
blatt erfolgen und gelten ab dann den jeweiligen Mitgliedern als zugestellt bzw. be-
kannt. Einladungen zu ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlun-
gen sind jedoch ausschließlich per Post oder E-Mail zu übermitteln. 

§ 19 
Antidoping 

Der Verein sowie seine Mitglieder unterwerfen sich – soweit diese zur Anwendung 
kommen - den jeweils gültigen nationalen und internationalen Anti-Doping-Best-
immungen und verpflichten sich, diese einzuhalten sowie erforderlichenfalls alle 
von nationalen oder internationalen Anti-Doping-Behörden geforderten Erklärun-
gen abzugeben bzw. von ihren Mitgliedern einzufordern. 

§20 
Auflösung des Vereines 

Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberu-
fenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Dreiviertelmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - 
über die Auflösung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu beru-
fen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser nach Abdeckung der Passiva das 
verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll der 
SPORTUNION Niederösterreich zufallen und für gemeinnützige, sportliche Zwecke 
Verwendung finden. Sollte dies aus irgendeinem Grund unmöglich sein, so ist es 
auf jeden Fall wiederum gemeinnützigen sportlichen Zwecken im Sinne der §§ 34ff 
BAO zuzuführen. Dies trifft auch bei Wegfall des begünstigten Vereinszweckes 
bzw. behördlicher Auflösung zu. 


